
litik gefragt, die nicht jedem
spontanen Gefühl populistisch
nachgeben darf. Es soll deshalb dar-
auf hingewiesen werden, daß es
grundsätzlich nicht um einen privilegierten
Zugang zur sozialen Versorgung aufgrund von
Delinquenz geht, sondern einerseits um Gleich-
behandlung in dem Sinne, daß registrierte Delin-
quenz kein Anlaß zum (partiellen) Ausschluß aus
dem sozialen Versorgungssystem sein darf. Zum
anderen geht es um bedarfsangemessene Hilfen
zur Integration und zum Ausgleich besonderer
Benachteiligungen, so daß die tatsächlich
benötigten Sozialleistungen zur Überwindung
der sozialen Schwierigkeiten und Lebenslagen-
verbesserung im Einzelfall überdurchschnittlich
hoch sein können. Im Grundsatz geht es darum,

zum einen die Lebens-
lage aller Bürger zu ver-

bessern und den Min-
deststandard anzuheben,

und sich zum anderen
auch diesbezüglich gegen

Marginalisierungen und Stig-
matisierungen aufgrund von

kriminalisiertem abweichenden
Verhalten auszusprechen. 
Diese Hilfen sollen zur Vermei-

dung von zusätzlichen Stigmatisierungen vor-
rangig durch das Regelhilfesystem geleistet wer-
den und verstehen sich als Leistungen, auf die
von Seiten des Hilfesuchenden ein Rechtsan-
spruch besteht, und nicht als Eingriffe oder
Zwangsmaßnahmen.

sten Steuerbetrüger, Umweltstraftäter, Verkehrs-
straftäter oder Konkursbetrüger – können jenseits
des Strafrechts und u.a. auch durch andere ange-
drohte Nachteile effektiver und humaner zur
Normtreue gebracht werden.

Zurückhaltung ist geboten

Die sichernde Funktion des Einsperrens zum
Schutz vor schweren Rechtsgutverletzungen ist
zum einen beschränkt, sofern man die betreffen-
den Personen nicht lebenslang einsperren will,
was mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und
der Würde des Menschen nicht vereinbar wäre.
Ein solches zeitlich beschränktes Einsperren wird
in vielen Fällen zu Prisonisierungsschäden
führen, Deprivationen und Desintegration för-
dern und somit das Risiko späterer schwerer
Straftaten eher erhöhen. Vor allem aber wird es
in den meisten Fällen sehr schwierig sein, die
Notwendigkeit einer solchen Sicherung zu pro-
gnostizieren – die Ergebnisse der internationalen
Prognoseforschung sind da eindeutig. Deshalb
verbietet sich auch eine Ausweitung der Anwen-
dung der Maßregel der Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung. Man wird da immer wieder
vor der gesellschaftlichen Risikoabwägung zwi-
schen der Achtung der Freiheitsrechte der Men-
schen und der Möglichkeit neuer Straftaten ste-
hen. Aus diesen Gründen muß das Einsperren
von Menschen als extreme Form der Ausgren-
zung in einem freiheitlichen Rechtsstaat auf ein
Minimum reduziert werden – eine Ausweitung
ist keineswegs zu rechtfertigen und dient auch
nicht dem Rechteschutz und Rechtsfrieden.

Soweit das Einsperren von Menschen heute
unerläßlich erscheint, muß Deprivationsfolgen
von Anfang an entgegengewirkt werden. Das
Strafvollzugsgesetz hatte bei seiner Einführung
trotz vieler Mängel (hinsichtlich der fehlenden
tariflichen Entlohnung für Gefangene, deren
mangelhafte Einbeziehung in die Sozialversiche-
rung, die eingeschränkte Krankenversorgung und
den Glauben an die Zwangsbehandlung) durch-
aus einen Begriff von den Problemen totaler Insti-
tutionen und versprach mehr Rechtssicherheit,
Transparenz, öffentliche Kontrolle und eine Öff-
nung des Vollzugs im Sinne der Angleichung an
die allgemeinen Lebensverhältnisse. Von all dem
ist die Praxis heute weit entfernt – aber die Kritik
an den totalen Institutionen mit ihren spezifi-
schen Kommunikationsformen, ihrer strukturel-
len Gewalt, die nicht selten zur handgreiflichen
wird, ihrer Eingeschlechtlichkeit und ihren Des-
integrationsfolgen war damals richtig und ist es
heute. Selten waren die Zustände in den Gefäng-
nissen weiter von dem Standard entfernt, den das
Gesetz gebietet und der gemessen an den Anfor-
derungen der Humanität und Fachlichkeit gebo-
ten erscheint. Sowohl ausländische Vorbilder
(zum Beispiel Dänemark) als auch die Erfahrun-
gen der vermehrten Ausgänge und Hafturlaube in
den letzten 20 Jahren, die keineswegs zu einer Er-
höhung der Mißbrauchsquoten führten, empfeh-

D as Einsperren von Menschen hat kriminal-
politisch eine Jahrhunderte alte Tradition
und wird unterschiedlich legitimiert. Zeit-

weise wurde es vor allem als humaner Fortschritt
gegenüber den vielfältigen Todes- und Leibesstra-
fen des Mittelalters gesehen, zum Zwecke der Dis-
ziplinierung von Arbeitskräften unter der Über-
schrift der Besserung benutzt und/oder vorrangig
zur Abschreckung der nicht inhaftierten Bevölke-
rung gebraucht. Empirisch zeigte sich, daß eine

Integration im Sinne dessen, was in der Regel in
den letzten Jahrzehnten in der BRD Resozialisie-
rung genannt und als Ziel des Strafvollzugs for-
muliert wird (§ 2 StVollzG), als Zwangsbehand-
lung und in Unfreiheit kaum möglich ist und daß
dieses Einsperren deshalb auch so zweckrational
nicht zu rechtfertigen ist. Auch die abschreckende
Wirkung ist, zumindest für den Personenkreis, der
abgeschreckt werden soll, empirisch nicht nach-
weisbar. Andere Personen – beispielsweise die mei-
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len eine weitestgehende Öffnung des Regelvoll-
zugs und möglichst kleine Einheiten.

Die vom Gesetzgeber durch die große Straf-
rechtsreform in den sechziger Jahren gewünschte
reduzierte Anwendung kurzer Freiheitsstrafen,
das heißt vor allem deren Ersetzung durch die
Geldstrafen, hat teilweise zu dem Umkehrschluß
geführt, längere Freiheitsstrafen seien im Sinne
des Vollzugsziels erfolgversprechender, weil man
quasi »länger und sinnvoller behandeln« könne.
Abgesehen davon, daß solche Behandlungsange-
bote im Vollzug rar sind und Behandlung unter
Zwang (siehe oben) grundsätzlich nicht erfolg-
versprechend und legitimierbar ist, konnte diese
These eines Zusammenhangs von Vollzugsdauer
und Resozialisierungserfolg im Regelvollzug
nicht verifiziert werden.

Fachlich weitestgehend unbestritten ist die
Auffassung, daß die lebenslange Freiheitsstrafe
ganz besonders schädlich und deshalb kriminal-
politisch problematisch ist. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat zwar entschieden, daß sie unter
bestimmten Bedingungen mit der Würde des
Menschen vereinbar ist. Jenseits der kriminalpo-
litischen Forderung nach genereller Abschaffung
der lebenslangen Freiheitsstrafe, wie sie in
Deutschland immer wieder erhoben wird und in
anderen europäischen Ländern bereits verwirk-
licht ist, wird man darauf hinweisen müssen,
daß es keinerlei Indizien dafür gibt, daß die gene-
ralpräventive Wirkung dieser Strafe in den Län-
dern geringer ist, die im Durchschnitt nach der
Hälfte oder weniger als der in Deutschland übli-
chen Durchschnittsvollstreckungszeit zur Be-
währung entlassen. Entgegen diesen Erkenntnis-
sen wächst die durchschnittliche Vollstreckungs-
zeit von Jahr zu Jahr, was auch spezialpräventiv
nicht begründet werden kann.

Untersuchungshaft ist besonders zu
vermeiden

Diese kriminalpolitische Einsicht der weitest-
gehenden Zurückhaltung beim Einsperren muß
auch für die Untersuchungshaft gelten. Nach-
dem die Anzahl der Untersuchungshaftgefange-
nen seit Beginn der 80er-Jahre vom Höchststand
nach dem Krieg innerhalb weniger Jahre auf den
niedrigsten Stand sank und sich nun innerhalb
weniger Jahre wiederum auf den neuen Höchst-
stand verdoppelte, kann niemand mehr bestrei-
ten, daß diese Zahl eine kriminalpolitisch gestal-
tete ist. Sie korrespondiert kaum mit der Anzahl
der registrierten Delikte und späteren Verurtei-
lungen oder Strafgefangenenzahlen. Mit dem
Bundesverfassungsgericht soll daran festgehalten
werden, daß U-Haft nur ein geordnetes Strafver-
fahren gewährleisten und gegebenenfalls die
Strafvollstreckung sicherstellen soll und daß dem
Verhältnismäßigkeitsprinzip dabei eine hohe Be-
deutung zukommt. Vor 125 Jahren hieß es in
den Motiven zum Entwurf der StPO, »daß eine
StPO nicht die Aufgabe hat, Vorbeugemaßregeln
polizeilicher Natur zu treffen…«. Von dieser Auf-

fassung wurde erst mit der Einführung der poli-
zeilichen Schutzhaft 1933 und dem Haftgrund
›Schwere der Schuld‹ 1935 abgewichen, der 1946
von den Alliierten »als offensichtlich auf natio-
nalsozialistischen Gedankengängen beruhend«
beseitigt wurde. Jeder, der weiterhin eine Auswei-
tung der Verhängungsmöglichkeiten von Unter-
suchungshaft fordert, muß wissen, in welche
Tradition er sich stellt. 

Ein seit langem überfälliges Untersuchungs-
haftvollzugsgesetz muß dafür sorgen, daß Unter-
suchungsgefangene nicht weiterhin so in ihren
Grundrechten beschränkt werden, als hätten sie
sämtliche Haftgründe zugleich erfüllt, und der
Unschuldsvermutung im Alltag der Untersu-
chungshaftanstalten zu ihrem Recht verhelfen.
Untersuchungshaft vermeidende und reduzie-
rende Angebote sind auszuweiten.

TITEL
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E in gegenüber dem Erwachsenenstrafrecht
eigenständiges, durch erzieherische anstatt
bestrafende Sanktionen charakterisiertes

und die Entwicklungs- beziehungsweise Integra-
tionsprobleme junger Menschen in besonderem
Maße berücksichtigendes Jugendrecht ist nach
wie vor unverzichtbar. Eine Angleichung an das
Erwachsenenstrafrecht (mit lediglich einigen we-
nigen Sonderregelungen zur Strafmilderung bei
Jugendlichen) ist nicht wünschenswert und wi-
derspricht jedenfalls solange den Empfehlungen
des Europarats ebenso wie der Vereinten Natio-
nen (vgl. die Mindestgrundsätze für die Jugend-
gerichtsbarkeit von 1985), als das Erwachsenen-
strafrecht selbst überwiegend repressiv orientiert
bleibt.

Eigenständige Jugendgerichtsbarkeit

Das Jugend(straf)recht ist so auszugestalten,
daß die Reaktionen auf Straftaten junger Men-
schen milder sind als bei Erwachsenen. Dies ent-
spricht der im Regelfall in der Entwicklungsphase
»Jugend« im Vergleich zum Erwachsenenalter
anzunehmenden geringeren »Schuld« junger
Straftäter. Hierzu bedarf es einer eigenständigen
Jugendgerichtsbarkeit, deren Verfahrensbeteilig-
te (Jugendrichter, Jugendstaatsanwalt, Sozialar-
beiter der Jugendgerichte) besonders erzieherisch
und jugendkriminologisch ausgebildet sind. Un-
abhängig von der Ausrichtung an einem jugend-
hilfe- oder jugendstrafrechtlichen Ansatz müssen
die Grundsätze eines fairen, am Prinzip der »mi-
nimalen« Eingriffsintensität orientierten Verfah-
rens beachtet werden (Subsidiaritätsgrundsatz).

Verfahrensrechtliche Grundsätze wie das
Recht auf einen Rechtsbeistand, die Möglichkeit
auch gegenüber in erster Linie erzieherischen
Maßnahmen Rechtsmittel einzulegen und dem
Prozeß gegen Erwachsene entsprechende Anfor-
derungen an die Wahrheitsermittlung sowie Be-
weisverwertung sind im Bereich des Jugendge-
richtsverfahrens unverzichtbar und in gleichem
Umfang wie bei Erwachsenen zu gewährleisten.

Die Möglichkeit, sich eines Rechtsbeistands zu
bedienen, muß bereits im Ermittlungsverfahren
umfassend (auch bei Diversionsmaßnahmen)
und gegebenenfalls kostenlos gewährleistet sein.
Im Falle der drohenden Anordnung von Untersu-
chungshaft oder der Verurteilung zu Jugendstrafe
sollte die Beiordnung eines Rechtsbeistands obli-
gatorisch sein. Ferner ist die Beteiligung der Er-
ziehungsberechtigten (Eltern) und von Sozialar-
beitern sicherzustellen, die von der sozialen Lage
und den Integrationsmöglichkeiten des Jugend-
lichen berichten.

Die in zahlreichen Ländern zu beobachtenden
(erzieherisch begründeten) Restriktionen im
Hinblick auf Rechtsmittel verurteilter Jugendli-
cher (zum Beispiel in Deutschland) sind nicht zu
rechtfertigen. Der Erziehungsgedanke darf auch
auf der verfahrensrechtlichen Ebene nicht zu Be-
nachteiligungen Jugendlicher führen.

Einschränkung der Haftgründe

Untersuchungshaft wird in vielen Ländern gera-
de bei Jugendlichen unverhältnismäßig häufig
angeordnet und im Sinne einer kurzen Freiheits-
strafe mißbraucht. Davon betroffen sind vor al-

Jugend und
Kriminalpolitik
Frieder Dünkel1
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